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1.1. Überweisung

Was ist eine Überweisung?

Eine Überweisung ist eine Übertragung einer Geldsumme von einem Konto auf ein anderes Konto auf der Basis eines entsprechenden Auftrages (Geschäftsbesorgungsvertrages). Die Überweisung ist neben dem Scheck und der Lastschrift die wichtigste Form des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Sie ist die in Deutschland am häufigsten genutzte Zahlungsweise.
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[image: image3]Ablauf der Überweisung?
Der Zahlungspflichtige überweist einen bestimmten Geldbetrag von seinem Konto auf ein anderes Konto wie z.B. Versicherungsbeiträge, Mietaufwendungen oder Bezahlung bei Versandhäusern. Zahlungen sind meist in unregelmäßigen Abständen oder einmalig. Die zu zahlenden Beträge können unter schiedlich hoch oder niedrig sein.

Der Kunde der Bank gibt die Überweisung an seine Bank und er erhält einen Kontoauszug (Lastschrift). Die Bank überweist das Geld mit einer festgelegten Frist an den Gläubiger.

Der Empfänger kann anhand eines Kontoauszuges bei seiner Bank feststellen, ob der Zahlungspflichtige überwiesen hat oder nicht.
Vorteil
Die Höhe der Überweisung ist bei jeder Transaktion individuell festlegbar.

Bietet eine höhere Sicherheit Geldbeträge zu transferieren, da die Überweisung bargeldlos abläuft.
Nachteil

Für wiederkehrende Zahlungen nicht geeignet, da die Überweisung relativ zeitraubend ist.

Für die einzutragenden Daten übernimmt der Zahlungspflichtige die Verantwortung.
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1.2. Lastschriftverfahren
Was ist ein Lastschriftverfahren?

Eine Lastschrift ist gewissermaßen die Umkehrung einer Überweisung.

Der Zahlungsempfänger gibt hier seiner Bank (1. Inkassostelle) den Auftrag, vom Konto des Zahlungspflichtigen bei dessen Bank (Zahlstelle) einen bestimmten Betrag abzubuchen.
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1.2.1. Einzugsermächtigung
Wer regelmäßig Geldbeträge in unterschiedlicher Höhe von seinem Konto abgebucht bekommt, erteilt der Firma oder dem Konzern eine Einzugsermächtigung, wie z.B. bei einer Telefonrechung. Die Firma kann dann fällige Zahlungen direkt vom Konto des Zahlungspflichtigen abbuchen. Hierzu erteilt der Zahlungspflichtige einmalig eine Genehmigung die Geldbeträge einziehen zu dürfen. Hierbei können auch unterschiedliche Zahlungstermine angesetzt werden.
Vorteil
Unterläuft mal ein Fehler, so kann der Zahlungspflichtige die Buchung einfach rückgängig machen. Mit dieser Zahlungsweise gerät man nicht in Verzug, da der Zahlungspflichtige die Buchung selbst übernimmt. Man erspart sich jegliche Überwachung von Zahlungsterminen, oder das Ausschreiben und Versenden von Schecks oder Überweisungsaufträgen. Man hat keinen Ärger mit in Vergessenheit geratenen Zahlungsterminen.

Nachteil
Diese Firmen haben freien Zugriff auf das Konto und können Beträge in beliebiger Höhe abbuchen, da die Banken so etwas nicht nachprüfen.
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1.2.2. Abbuchung
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Der Zahlungspflichtige gibt seiner Bank den Auftrag, Lastschriften eines bestimmten Empfängers ohne vorherige Rückfrage von seinem Konto abzubuchen. Somit erhält der Gläubiger die Erlaubnis Beträge in beliebiger Höhe vom Zahlungspflichtigen einzuziehen. Dieses Verfahren ist vergleichbar mit dem Einzugsermächtigungsverfahren, jedoch ist ein Widerruf der schon durchgeführten Transaktion nicht möglich. Daher eignet sich dieses Verfahren nur für den privaten Gebrauch oder für Unternehmen, die sehr viel Vertrauen zu ihren Lieferern haben. 
Vorteil
Das Geld wird direkt vom Konto des Zahlungspflichtigen auf das Konto des Zahlungsempfängers überwiesen. Somit entstehen keine Umwege und kein Zahlungsverzug.

Nachteil
Ein Widerruf der Abbuchung ist nicht möglich im Gegensatz zur Einzugsermächtigung entfällt somit die 6 Wochen Frist. Eine einmal durchgeführte Transaktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

1.3. Dauerauftrag
Was ist ein Dauerauftrag?
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Der Dauerauftrag eignet sich besonders für wiederkehrende Zahlungen in gleich bleibender Höhe, wie z.B. Versicherungsbeiträge, Miete, Fixkosten. Hierbei erteilt der Zahlungspflichtige seiner Bank den Auftrag, zu einem bestimmten Termin, einen festgelegten Betrag zu überweisen. Diesen  Auftrag kann der Zahlungspflichtige entweder mit einem dafür vorgefertigtem Formular abgeben, an den SB-Terminals der Bank direkt erteilen oder auch per Internet abschicken.
Vorteil
Diese Form der Überweisung ist relativ sicher, da der Zahlungsempfänger keine außerordentlichen Beträge vom Konto des Zahlungspflichtigen einziehen darf. Außerdem ist ein Verzug der Zahlung nicht möglich, da die Abbuchung nicht in Vergessenheit geraten kann.

Nachteil
Dieser Dauerauftrag ist jedoch nur für Zahlungen in gleicher Höhe geeignet

1.4. Scheck
Was ist ein Scheck?
Ein Scheck ist ein Wertpapier, mit dem der Aussteller seine Bank anweist, dem Vorleger die angezeigte Summe von seinem Konto bar auszuzahlen (Barscheck) oder dem Vorleger auf sein Konto gutzuschreiben (Verrechnungsscheck). 
Ein Scheck darf nur ausgestellt werden, wenn das darauf ausgestellte Konto den genannten Betrag vorweist. Ein Scheck ist bei Vorlage immer fällig.
[image: image16.jpg]



Welche Vorraussetzungen sind notwendig?
· Das auf den Scheck ausgestellte Konto muss genügend Guthaben vorweisen können oder einen Kredit eingeräumt haben. Falls der Scheck ohne ausreichende Deckung ausgestellt worden ist, kann der Zahlungsempfänger den Zahlungspflichtigen wegen Betrugs anzeigen.

· Der Scheckaussteller muss bei seinem Geldinstitut ein Giro oder Kontokorrentkonto haben, d.h. vorher mit der Bank einen Vertrag abgeschlossen zu haben.

· Für die Zahlungsaufträge muss der Bankkunde die Scheckvordrucke seiner Bank verwenden.

1.4.1. Barscheck

Was ist ein Barscheck?
Ein Barscheck ist ein Scheck, der zur Bareinlösung an den Inhaber ausgestellt wurde. Der Vorteil liegt darin, dass Schecks auch an Nicht-Kontoinhaber weitergegeben werden können. Allerdings besteht bei Verlust des Barschecks ein erhöhtes Risiko, dass der Scheckbetrag an Nichtberechtigte ausgezahlt werden könnte.

1.4.2. Verrechnungsscheck

Was ist ein Verrechnungsscheck?
Kennzeichen: Auf der Vorderseite des Schecks (i.d.R. schräg und mit zwei Linien) angebrachter Vermerk "Nur zur Verrechnung" oder Stempel. Verrechnungsschecks dürfen vom bezogenen Kreditinstitut nicht bar, sondern nur durch Gutschrift auf das Konto des Einreichers eingelöst werden. Eine nachträgliche Streichung des Verrechnungsvermerks gilt als nicht erfolgt.
1.4.3. Orderscheck

Was ist ein Orderscheck?

Der Orderscheck kann nur von dem auf dem Scheck genannten Empfänger eingelöst werden. Dies ist ein weiterer Sicherheitsvorteil, da zur Weitergabe an einen Dritten ein Vermerk auf der Rückseite anzubringen ist (Abtrittserklärung/Indossament). Durch diese Abtrittserklärung wird die volle scheckrechtliche Haftung auf den Dritten übertragen. Zur Vereinfachung bringen die Kreditinstitute auf der Rückseite eine Stempel auf. Dieser Scheck wird oft von Geschäftskunden genutzt da dieser Scheck sehr viel Sicherheit verspricht.
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1.4.4. Nichteinlösung von Schecks – Scheckprotest

Falls ein Konto nicht über ausreichende Deckung des auf dem Scheck angegeben Betrages verfügt, kann der Empfänger ihn nicht einlösen. Die Bank vermerkt dieses mit „Vorgelegt und nicht eingelöst Ort, Datum, Unterschrift der bezogenen Bank“ und schickt den Scheck an die Einreicherbank zurück. Diesen Vermerk bezeichnet man als Scheckprotest. Der Einreicher kann dann den Zahlungspflichtigen wegen Betruges anzeigen.
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Grundsätzlich ist Kreditinstituten eine Einlösungsgarantie von Schecks verboten. Einzige Ausnahmen sind der bestätigte Landeszentralbank-Scheck sowie die Bestätigung von Kreditinstituten außerhalb der Urkunde, wie es beim eurocheque üblich ist. Beim bestätigten LZB-Scheck setzt die Deutsche Bundesbank bzw. eine angeschlossene LZB einen Bestätigungsvermerk, in dem die genaue Garantiesumme und die Dauer der Garantie vermerkt sind, auf den Scheck. Die Garantiedauer beträgt in der Regel acht Tage, innerhalb derer der Scheck bei der bestätigenden LZB in bar, bei allen anderen Stellen der Deutschen Bundesbank zur Verrechnung eingelöst werden kann.

1.5. Giralgeld
Was ist Giralgeld?
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Das Giralgeld stellt das Guthaben von Kunden auf Girokonten bei einem Kreditinstitut dar, über das jederzeit uneingeschränkt verfügt werden kann. Mit dem Giralgeld erhalten die Kreditinstitute die Möglichkeit, Geldschöpfung durch Kreditgewährung zu betreiben.
Münzen und Geldscheine sind wichtig für den wirtschaftlichen Alltag, jedoch bildet Bargeld nur einen kleinen Teil des Geldumlaufs. Von Konto zu Konto zu buchen ist einfacher, angenehmer und vor allem sicherer als mit Bargeld zu hantieren. Den größten Teil der Zahlungen erledigt man so gesehen mit unsichtbarem Geld. Man gibt es wie in einem Kreislauf von Bankkonto zu Bankkonto weiter, daher nennt man es auch Giralgeld.
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II.
 Neue Zahlungsweisen
2. 0. Girokonto

Fast jeder hat heute ein Girokonto bei einer Bank. Jedem Konto ist eine eigene Nummer, die Kontonummer, zugeordnet. Die Banken sorgen dafür, dass das Geld auf dem Konto des richtigen Empfängers eingeht. Dafür, dass sie den Zahlungsverkehr organisieren und die notwendigen Systeme bereitstellen, berechnen die Banken Entgelte.
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2.1. Geldkarte

Die Geldkarte wird als bargeldlose Zahlungsweise genutzt. Sie stellt daher eine elektronische Geldbörse dar. Seit November 1998 kann an den 100.000 Kartentelefonen der Telekom mit Geldkarte telefoniert werden.
Wie funktioniert die Geldkarte?

Vorraussetzung ist eine Karte mit integriertem Chip oder eine kontounabhängige Geldkarte.
Funktionsweise der Karte
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Laden der Karte:
1. EC-Karte mit integriertem Chip: Die Ladung erfolgt gegen Kontobelastung.

Wenn mit der EC-Karte bezahlt wird, wird das Geld direkt vom Konto abgebucht.

2. Kontounabhängige Geldkarte: Die Ladung erfolgt gegen bar, Scheck. Kreditkarte oder Reisescheck. Die Karte muss immer aufgeladen werden.

Zahlung im Geschäft:

· Die Karte wird in das Lesegerät des Händlers eingeschoben.

· Das noch verfügbare Restguthaben auf der Karte wird angezeigt.

· Händler gibt den Kaufpreis ein, den der Kunde zahlen muss.

· Der Käufer bestätigt den zu zahlenden Betrag.
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Aufgabe des Händlers: 
Die gespeicherten Transaktionen werden einmal täglich vom Händler zur Evidenzzentrale übermittelt. Danach wird der Betrag auf sein Konto gutgeschrieben.
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Was sind die Vorteile der Geldkarte?

Der größte Nutzen liegt darin, dass kein Kleingeld mehr gebraucht wird. 

Vorteile für Inhaber der Geldkarte:
· [image: image25.png]


Zahlungen sind bequem, schnell und ohne die lästige Suche nach Kleingeld möglich. Mit der Geldkarte kann immer beim Händler passend bezahlt werden.
· Die Geldkarte erlaubt die Bezahlung beliebiger Beträge bis € 200,--. Mit einem geeigneten Chipkartenleser können die letzten Zahlungen sowie der Stand der Geldkarte jederzeit geprüft werden.
· Beim Bezahlen wird keine Geheimzahl eingeben und auch keine Unterschrift beim Händler geleistet.

Vorteile für Händler, die die Geldkarte akzeptieren: 

· Das Zählen von Bargeld, die Kassenabrechnung, der Transport des Kleingeldes zur Bank und die regelmäßige Beschaffung von Wechselgeld bedeuten einen hohen Kosten- und Zeitaufwand; diese Aufwendungen können bei konsequentem Einsatz des Geldkarte-Verfahrens reduziert werden.
· Zu einem guten Einkauf gehört auch das schnelle Bezahlen. Wartezeiten durch fehlendes Wechselgeld oder durch mit besonders viel Kleingeld zahlende Kunden könnten ebenso wie Fehler bei der Kleingeldrückgabe vermieden werden.
· Alle Geldkarten-Zahlungen sind mit einer Zahlungsgarantie durch die Kreditinstitute versehen. 

· Für die Geschäfte ist von Vorteil, dass sich das Diebstahl- und das Falschgeldrisiko verringert. 

· Die Zahlung kann schnell erfolgen, da beim Bezahlen keine Geheimzahl erforderlich ist. 

· Mit mobilen Geräten bieten Händler Ihren Kunden eine zusätzliche Dienstleitung an, damit sie bequem mit der Karte bezahlen können (z.B. Bringdienste, Märkte, Messen etc.)

2.2.
EC-Karte

Die EC-Karte ist eine von Kreditinstituten ausgegebene Karte zur Bargeldversorgung bei Geldinstituten und zum bargeldlosen Bezahlen beim Handel sowie bei Dienstleistungsunternehmen in Europa und in einigen außereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten, entweder in Verbindung mit eurocheques oder rein elektronisch mit Geheimzahl an ec-Geldautomaten beziehungsweise an Electronic Cash- oder edc-Terminals.
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In vielen Geschäften kann man bargeldlos mit der EC-Karte bezahlen. Es gibt zwei Varianten:
2.3. EC-Lastschriftverfahren
Beim EC-Lastschriftverfahren wird die EC-Karte vorgelegt und ein Beleg unterschrieben. Damit erhält das Geschäft die Erlaubnis, den Betrag vom Konto einzuziehen. Es muss also sicher sein, dass auf dem Konto ein ausreichendes Guthaben vorhanden ist. Das Risiko hierbei ist, dass genauso aber ein Dieb oder unehrlicher Finder die EC-Karte bequem einsetzen, die Unterschrift, die er auf der Karte sieht, fälschen und auf fremden Kosten einkaufen kann.

2.4. Electronic Cash-Verfahren
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Mit EC-Karte und PIN kann heute in vielen Geschäften bargeldlos bezahlt werden. Die Karte wird in das Kartenlesegerät des "electronic cash-terminals" geschoben und von dem Gerät gelesen. Der Kunde tippt seine Geheimnummer ein und bestätigt die Summe und die Abbuchung von seinem Konto. Nach kurzer Wartezeit und einer automatischen Rückfrage über das Lesegerät bei seiner Bank erhält er, wenn ein ausreichendes Guthaben auf seinem Konto vorhanden ist, seine Karte zurück und einen Beleg. Die Bank ist dann dem Vertragsunternehmen gegenüber verpflichtet, den bestätigten Betrag auch zu bezahlen. Diese Zahlung kann nicht rückgängig gemacht werden.
 
2.5. POS – Point of Sale System
Mit POS wird der Abwicklungspunkt der Kauf- und Verkaufstransaktionen im Handel von Waren und Dienstleistungen bezeichnet. Weiter gefasst steht POS für die bargeldlose und schecklose elektronische Zahlung mit ec-Karte oder Bankkundenkarte an elektronischen Kassen. Im Rahmen von Electronic Cash sind diese Zahlungen, bei denen auch die persönliche Geheimzahl einzusetzen ist, garantiert. Eine Garantie entfällt, wenn auf die Eingabe der Geheimzahl verzichtet wird. In diesen Fällen erteilt der Karteninhaber mit seiner Unterschrift auf dem Kassenbeleg eine Einzugsermächtigung. Die hieraus resultierende Lastschrift kann unbezahlt zurückgegeben werden.
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EC-Karten-Betrug

Der stille Weg zum schnellen Geld

Wer hat sie nicht? Die EC-Karte. Das kleine Stück Plastik, mit dem man sein Geld jederzeit per elektronischem Lastschriftverfahren (ELV) mobilisieren kann. Doch was, wenn sie abhanden kommt? Egal ob unehrlicher Finder oder Dieb: dank der Möglichkeit, nur mit einer Unterschrift zahlen zu können, stehen dem Missbrauch der kleinen Plastikscheibe Tür und Tor offen. Der jüngst veröffentlichten Bundeskriminalstatistik zufolge ist die Zahl der EC-Karten-Betrügereien im Zusammenhang mit dem Lastschriftverfahren um etwa 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 60.000 registrierte Fälle gestiegen. 

Kriminaloberkommissar Achim Kalde vom Betrugsdezernat Hannover bezeichnet diese Entwicklung gegenüber 123recht.net als bedenklich. Sein Kollege Dirk Büchner vom Bundeskriminalamt fügt hinzu, dass sich die Zahl der Straftaten erhöht hat, weil sich immer mehr Karten im Umlauf befinden. Nichtsdestotrotz bleibt der Lastschriftbetrug ein relativ einfaches Vergehen, das wenig Aufwand erfordert. Mit einer Aufklärungsquote von 43 Prozent geht nur etwa jeder zweite Delinquent der Justiz ins Netz.

Das Verfahren und seine Risiken

EC-Karten, mit denen man per ELV bezahlen kann, sind in der Regel auch zum Zahlungsverkehr über eine PIN-Nummer nutzbar. Die PIN ist ein vierstelliger Zahlencode, den man entweder am Geldautomaten oder in das Lesegerät an der Kasse eingibt, um einen Sicherheitsabgleich mit der Datei der Bank zu machen und die Transaktion freizugeben.

Das elektronische Lastschriftverfahren ist ungleich risikoreicher als das Verfahren mit der PIN, denn bei diesem Verfahren gibt es keine elektronische Sicherheitsprüfung. Zwar wird die Karte auch hier durch ein Lesegeräte gezogen; aber nur, um die auf der Karte gespeicherten Daten einzulesen. Dennoch wird diese Technik vom Einzehandel vorgezogen, da sowohl die Kosten als auch der Aufwand geringer sind. Die einzige mögliche Kontrolle ist der Abgleich vom Personalausweis und EC-Karte (Foto/Name) sowie der Unterschrift auf der Karte und dem Lastschriftbeleg. Oft wird diese Kontrollinstanz jedoch von den Verkäufern des Einzelhandels außer Acht gelassen. Vielerorts wird die Karte anstandslos durch das Lesegerät gezogen. Mit seiner Nachlässigkeit trage der Einzelhandel seinen Anteil zur Häufung der EC-Kartenbetrügereien bei, räumt auch Kriminaloberkommissar Kalde ein.

Vorbeugung und Schadensbegrenzung

Karte und PIN sollten deshalb immer getrennt aufbewahrt werden. Das raten sowohl die Polizei als auch die Banken. Wenn man merkt, dass die Karte abhanden gekommen ist, sollte man den Verlust als erstes sofort melden, damit die Karte gesperrt wird. Dafür gibt es eine bundesweit einheitliche Rufnummer (0 18 05 / 02 10 21). „Die so veranlasste Sperre greift allerdings nur bei Transaktionen, bei denen ein Abgleich mit der Sperrdatei der Banken vorgenommen wird. Dies ist bei der Bezahlweise mittels des von den Banken nicht autorisierten ELV nicht der Fall“, erklärt Büchner.

Außerdem sollte unbedingt eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden. In einigen Bundesländern werden die Kartendaten im Rahmen der Anzeige von der Polizei in die Sperrdateien des Einzelhandels übergeben, um weitere Missbräuche durch das ELV zu verhindern. „In diesen Fällen erstreckt sich die Reichweite der Sperre auch über die diesem System angeschlossenen Handelsunternehmen, die ELV nutzen,“ so Büchner. Das BKA rät aber trotzdem, unbedingt auf die Karte aufzupassen.
Haftung

Bei Schäden im Zusammenhang mit der PIN haftet die zuständige Bank in der Regel nur, wenn diese nach der Meldung des Kartenverlustes entstanden sind. Die meisten Banken haben einen so genannten Haftungsfond, aus dem die Schäden beglichen werden. Sie werden jedoch vorher einer genauen Prüfung unterzogen. Beim Lastschriftbetrug trägt der Einzelhandel die Haftung. Der Kartenbesitzer kann gegen widerrechtlich mit seiner Karte vorgenommene Transaktionen vorgehen.

Obwohl Betrüger immer gewieftere Methoden entwickeln, PIN-Nummern zu erfahren oder Karten zu manipulieren, verschanzen sich die Banken gerne hinter ihren vermeintlich sicheren Systemen. Dies insbesondere dann, wenn es um die Haftung für Schäden geht, die vor der Kartensperrung eingetreten sind. Oft wird dem Opfer pauschal Fahrlässigkeit im Umgang mit PIN und Karte unterstellt. Der Gegenbeweis fällt schwer.

Das Strafmaß

Der Missbrauch fremder EC-Karten erfülle nach § 263 StGB den Tatbestand des Betrugs und wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren Dauer geahndet, erklärte Dirk Büchner gegenüber 123recht.net. In besonders schweren Fällen könne die Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren liegen. Ein schwerer Fall liege vor, wenn jemand den Betrug gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande betreibt.

Wer den Lastschriftbeleg mit falschen Namen unterschreibt, macht sich zusätzlich noch der Urkundenfälschung gemäß § 267 StGB schuldig. Das Strafmaß verhält sich hier ähnlich wie beim Betrug. Dazu kommt noch die Erlangungstat, also zum Beispiel Diebstahl oder Fundunterschlagung.

Das ist jedoch nur der Rahmen. Das tatsächliche Strafmaß legt das zuständige Gericht fest.
2.6. Kreditkarte
Die Kreditkarte ist eine Bankzahlungskarte, die den Karteninhaber in die Lage versetzt, weltweit gegen Unterzeichnung eines Leistungsbeleges in Geschäften, die der jeweiligen Kartenfirma bzw. dem Kartensystem als Vertragspartner angeschlossen sind in der jeweiligen Landeswährung bargeldlos zu bezahlen. 
Die Umsätze werden dem Karteninhaber gesammelt einmal monatlich in Rechnung gestellt. Hierbei erhält er eine übersichtliche Umsatzabrechnung. Die Vertragsunternehmen (Geschäfte, Hotels, Restaurants, Reisebüros, Tankstellen, etc.) sind jeweils durch das Symbol der betreffenden Kreditkarte gekennzeichnet. 
Die in Deutschland am weitesten verbreitete und akzeptierte Kreditkarte ist die EUROCARD mit weltweit über 12 Millionen Vertragsunternehmen. Darüber hinaus ermöglichen Kreditkarten in Verbindung mit einer Geheimzahl auch die Bargeldbeschaffung an Geldautomaten angeschlossener Kreditinstitute.







"Ob sich eine Kreditkarte auf der Reise lohnt, hängt sehr stark vom Zielland ab. Kann man dort häufig mit der Karte bezahlen, so ist die Anschaffung erwägenswert, ansonsten sollte man sich zumindest nicht extra wegen der Reise eine Karte ausstellen lassen. Eine Kreditkarte kostet in ihrer Standardversion (die vollkommen ausreicht!) i.d.R. um die 20,-- EUR Jahresgebühr, allerdings gibt es auch Ausnahmen. 
Auch wenn sämtliche Karten die Möglichkeit bieten, sich weltweit Bargeld am Automaten oder Bankschalter auszahlen zu lassen, so muss doch von dieser Möglichkeit dringend abgeraten werden: die Gebühren betragen i.d.R. 2-3% des ausgezahlten Betrages, mindestens jedoch 5,-- EUR (von einzelnen Ausnahmen abgesehen)! Hinzu kommt eine "Auslandseinsatzgebühr" und - wenn die Auszahlung nicht aus einem Guthaben erfolgt - Kreditzinsen. In Europa ist also die EC-Karte in jedem Fall deutlich günstiger. Außerhalb Europas wird man meistens mit Reiseschecks billiger wegkommen. 
... bei jeglicher Nutzung der Karte im Ausland eine Auslandseinsatzgebühr anfällt. Diese beträgt i. d. R. 1% des ausgegebenen Betrages; bei einigen Karten jedoch auch deutlich mehr (so verlangt die Citibank z.B. 1,85%; bei der BahnCard sogar 2%! Häufig wird diese Gebühr in der Abrechnung nicht ausgewiesen, sondern im Umrechnungskurs versteckt).  
... Neuerdings gilt (aufgrund der Möglichkeit, im Rahmen des Maestro-Systems mit der EC-Karte Bargeld zu beziehen oder bargeldlos zu zahlen), dass man sogar in den "Stammländern der Kreditkarte" USA und Kanada mit der EC-Karte gebührenmäßig besser bedient ist! In den USA (und auch in einigen anderen Ländern, wie z.B. Schweden oder Griechenland)
verlangen einige Akzeptanzstellen bei der Zahlung per Kreditkarte zwischen 3% und 6% Aufschlag - dies ist nämlich die Gebühr, die sie an die Kartengesellschaft abführen müssen, so dass auch hier ein Karteneinsatz sehr teuer kommt. Die mit der Karte bezahlten oder ausgezahlten Beträge werden wie bei der EC-Karte zum günstigen Devisenbriefkurs umgerechnet. Wie oben dargestellt, werden jedoch zusätzlich erhebliche Gebühren erhoben, so dass die Bargeldbeschaffung von großen Beträgen mittels EC-Karte meist günstiger ist. 
... Drei Vorteile für die Kreditkarte"... sind  noch anzuführen: "erstens erhält man in der Zeit zwischen der Zahlung
und der Abbuchung der Kreditkartenrechnung einen zinslosen Kredit (gilt i. d. R. NICHT für Bargeldauszahlungen - hier fallen Überziehungszinsen an! Auch bei Karten, die direkt ans Girokonto angebunden sind, wird sofort abgebucht), zweitens macht eine Kreditkarte die Anmietung eines Mietwagens deutlich einfacher, weil statt der Hinterlegung einer hohen Kaution einfach ein bestimmter Betrag des Kreditkartenlimits gesperrt wird, und drittens ist es um die Sicherheit relativ gut bestellt: zwar kann ein Dieb mit der Karte problemlos bezahlen (wenn er die Unterschrift des Benutzers einigermaßen nachahmen kann), aber die Kartengesellschaften beschränken die Haftung des Kartenbesitzers auf maximal  50,-- EUR. Mit dem Ersatzkarten-Service auf Reisen sieht es allerdings nicht so gut aus: längst nicht alle Karten-Emittenten liefern eine Ersatzkarte an den Urlaubsort, und nur in seltenen Fällen geht das schnell (und in noch selteneren kostenlos) vonstatten. Wer auf einen schnellen Ersatz der Zahlungsmittel angewiesen ist, kommt um den Reisescheck daher nicht herum." 

2.7. Internet/Home-Banking

Beim Homebanking werden Bankgeschäfte elektronisch vom Computer zuhause aus durchgeführt. Sind Computer, Telefonanschluss, ein Modem und die entsprechende Software vorhanden, kann man sich von seinem PC aus z.B. über das T-Online-Netz in den Rechner der Bank einwählen.

Welche Vorgänge auf diesem Wege veranlasst werden können, ist bei den Anbietern unterschiedlich. Standard ist, dass der Kontostand abgefragt werden, eine Überweisung veranlasst und ein Überblick über die letzten Kontobewegungen erstellt werden kann. Dazu müssen neben der Kontonummer weitere Daten eingegeben werden, wie die T-Online-Kennung, die PIN als Geheimzahl und für jeden Zahlungsvorgang eine sogenannte Transaktionsnummer, die TAN. Die Geheim- und Schlüsselzahlen müssen streng geheim gehalten werden, also z.B. auch nicht in eine Datei notieren.

Auch hier gilt der Rat: Vor einem Vertragschluss über Online-Banking für Klarheit über Kosten und Bedingungen, vor allem Haftungsbedingungen sorgen! Wenn nach den Bedingungen der Bank der Kunde die Folgen von Fehlern, Irrtümern und Missbrauch trägt, dann sollte er keinen Online-Banking-Vertrag mit dieser Bank abschließen.


2.8. PIN/Tan Verfahren

Ähnlich der Nutzung eines Geldautomaten gibt es für den Kontozugang eine Geheimzahl bzw. Geheimwort, das Sie selber festlegen. Die Bezeichnung dafür ist PIN: Persönliche Identifikations Nummer / Name. Die zweite Sicherung ist die TAN: Transaktions-Nummer. Sie ist der elektronische Ersatz für Ihre Unterschrift. TAN-Nummern können nur für eine Transaktion, z.B. die Ausführung einer Überweisung, genutzt werden und sind dann verbraucht. Sie erhalten eine Liste mit TAN-Nummern von Ihrer Bank. Eine Folgeliste wird Ihnen von der Sparkasse zugeschickt, oder kann von Ihnen über den Internet-Banking-Dialog angefordert werden. 
2.9. HBCI 

Bislang kam zur Sicherung des Kontozugangs und zur Bestätigung des Auftrags das bewährte PIN/TAN-Verfahren zum Einsatz, künftig steht mit HBCI - Home Banking Computer Interface - ein neuer Standard für das Internet-Banking zur Verfügung. Mit HBCI wird die elektronische Kontoführung noch einfacher, bequemer und sicherer: Sie erledigen Ihre Bankgeschäfte von Ihrem PC aus - ohne Transaktionsnummern (TAN) und unabhängig von einen bestimmten Provider.
Vorteile von HBCI

· Keine Transaktionsnummern (TAN-Listen) mehr. Um Ihre Bankgeschäfte sicher durchzuführen, nutzen Sie jetzt Ihre HBCI-Chipkarte und Ihre 5-stellige PIN. 

· Hohe Sicherheit. Durch die Verschlüsselung der Informationen ist die sichere Datenübertragung im Internet gewährleistet. 

· Freie Providerwahl. Sie sind beim Internet-Banking mit HBCI nicht an einen bestimmten Online-Dienst gebunden. 

· Automatische Einrichtung der Konten: Sofern Ihre Homebanking-Software diese Funktion unterstützt, werden dort alle Konten, auf denen Sie über HBCI verfügungsberechtigt sind, automatisch eingerichtet. 

· Bankgeschäfte bequem von zu Hause aus. Sie können in einer ersten Stufe folgende Geschäftsvorfälle nutzen, die Sie bereits aus dem Internet-Banking der Sparkasse und StarMoney kennen:

· Kontostandsabfrage / Umsatzabfrage für Girokonten 

· Einzel-, Sammelüberweisungen 

· Terminüberweisungen 

3.0. Zahlungsverkehr im Internet  
Derzeitige elektronische Zahlungsmöglichkeiten
Handy 

Entweder wird an das Mobiltelefon eine so genannte Smartcard angeschlossen, die den Benutzer authentifiziert, oder der Benutzer lässt sich bei einem Dienstleister registrieren, der seine Handy-Nummer speichert. Will der Benutzer online einkaufen, kann er bei Händlern, die beim selben Dienstleister angeschlossen sind, seine Handy-Nummer angeben. Nach dem Kauf wird er angerufen und muss den Kauf der Waren mit nur einer ihm bekannten Nummer bestätigen.

Telefonrechnung 

Hier werden über gebührenpflichtige Telefonnummern Internet-Services abgerechnet. Gedacht ist dieser Dienst vor allem für die Bezahlung kleinerer Beträge. Nutzt ein Händler den Service, werden seine Kunden beim Bezahlvorgang auf eine kostenpflichtige Telefonnummer weitergeschaltet.   

Smartcard 

Bei diesem Verfahren wird mit kleinen multifunktionalen Plastikkarten wie beispielsweise den Geldkarten der Banken bezahlt. Es können aber auch firmenspezifische Karten ausgegeben werden. Der Vorteil der Karten liegt in der flexiblen Einsetzbarkeit und der hohen Sicherheit. Ein Handicap ist allerdings, dass der Kunde einen Kartenleser einsetzen muss.

Rechnung oder Nachnahme 

Eingesetzt werden auch bei Online-Bestellungen häufig traditionelle Verfahren wie die Bezahlung per Rechnung oder Nachnahme.

Cybercash 

Möglichkeit, mit der sich auch kleine Beträge via Internet bezahlen lassen. Bislang wird das Verfahren jedoch kaum eingesetzt.
Bezahlen per Kreditkartennummer

Bezahlverfahren mit virtuellem Geld und softwarebasierte Bezahlungssysteme für Kleinbeträge haben sich bislang nicht durchgesetzt. Üblich sind bei Einkäufen via Internet die Bezahlung mit Angabe der Kreditkartennummer, per Lastschrift oder gegen Rechnung. Einkäufer sollten Kreditkartennummern nur dann angeben, wenn die Übertragung über eine gesicherte Verbindung, eine so genannte SSL-Verbindung, angeboten wird. 

Sichern durch elektronische Signatur

Bei Banken, die den HBCI-Standard (Homebanking Computer Interface, HBCI) einsetzen, identifiziert sich der Kunde durch eine elektronische Signatur. Der Schlüssel wird auf einer Diskette oder Chipkarte gespeichert. Dazu braucht er allerdings ein Chiplesegerät an seinem Rechner. 

SSL: 
Sicherungs- und Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung.

SET: 
Protokoll für die sichere Bezahlung per Kreditkarte. Die Vertraulichkeit und Integrität der Daten wird durch starke Verschlüsselung und digitale Signatur gewährleistet.

3.1. Telefon-Banking
"Der 24-Stunden-Draht zum Girokonto" - Telefonbanking. Als einfach, bequem und kostenlos preisen die Banken dieses Verfahren an. Per Telefon kann man z.B. Überweisungen veranlassen. Damit man auf diese Weise Zugang zu seinem Konto bekommen kann, wird ein Kennwort oder eine Geheimzahl vereinbart. Wenn man überlegt, Telefonbanking zu nutzen, sollte man sich zunächst fragen, für welche Bankdienste man tatsächlich das Telefon nutzen würde. Auch wenn die Bank keine Kosten berechnet, fallen die Telefonkosten an. Ein Sicherheitsrisiko liegt darin, dass das Codewort von Fremden ab- oder mitgehört werden kann. Anhand der Haftungsregelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen seiner Bank sollte geklärt werden, wer den Schaden bei Missbrauch, Missverständnissen, Irrtümern, Fehlern usw. trägt. Wenn man mehr als einen geringen Betrag selbst tragen soll, sollte man bei dieser Bank keinen Telefon-Banking-Vertrag abschließen.
3.2. Zahlungsverkehr im Wandel

"Nichts ist so stetig wie der Wandel". Diese Aussage, die auf so viele Dinge des Lebens zutrifft, macht auch vor dem Zahlungsverkehr nicht halt. Die Erscheinungsform des Zahlungsverkehrs hat sich in der Geschichte der Menschheit stark verändert. 

In den Anfängen galt die Tauschwirtschaft. Hierbei wurde Gut gegen Gut getauscht. Dieses erwies sich als ungeeignet, da es zu aufwendig war, für jeden Tausch den richtigen Tauschpartner zu finden. Die Folge war die Einigung auf ein universell verwendbares Tauschgut, mit dem jedes andere Objekt getauscht werden konnte. Es musste somit von allen Beteiligten akzeptiert und wertgeschätzt werden. Dieses Tauschgut bekam den Namen Geld - die Tauschwirtschaft wurde vom Warengeld abgelöst. 

Zuerst bestand das Warengeld aus Gütern wie z.B. Salz, Muscheln, Fellen oder Metallen. Aufgrund der Haltbarkeit, Wertbeständigkeit und Einheitlichkeit entwickelten sich die Metalle zum Hauptzahlungsmittel und endeten in einer geprägten Form, den Münzen. Die Münzen wurden zum allgemeinen Tauschmittel, Wertmaßstab, Recheneinheit und zum Wertaufbewahrungsmittel. Der frühere Tauschvorgang Gut gegen Gut wurde durch das Geld in zwei zeitlich getrennte Vorgänge zerlegt, nämlich Gut gegen Geld und Geld gegen Gut und unterstützte damit die Dynamik des Handelns und Wirtschaftens. 

Zu Anfang war der Wert der Münze durch den Wert des geprägten Edelmetalls gedeckt. Die Münzen entwickelten sich aber immer mehr zu Platzhaltern eines bestimmten, definierten Wertes, ohne das der Stoff, aus dem sie bestanden, den Wert deckte. Dadurch wurde eine leichtere Anpassung der Geldmenge an die wirtschaftlichen Bedürfnisse möglich (freie Währung). Die Geldmenge eines Landes war nicht mehr an den Bestand eines nicht beliebig vermehrbaren Edelmetalls (z.B. Gold, Silber) gebunden. Die Prägung garantierte den Wert und der Aussteller verbürgte sich für die Echtheit der Münze. Der Wegfall der materiellen Basis ebnete den Weg zum Papiergeld. 

Die Entwicklung vom baren Zahlungsverkehr (Münzen, Papiergeld) zum bargeldlosen (Überweisungen, Schecks) setzte bereits in den sechziger Jahren ein. Auslöser war das Wirtschaftswachstum und eine gestiegene Mobilität der Bürger in Verbindung mit steigenden Anforderungen an Komfort und Sicherheit des Zahlungsverkehrs. Im unbaren Zahlungsverkehr wandelte sich das Geld zu einem Forderungsrecht gegenüber der Geldausgabequelle, meist einem Kreditinstitut. 

Die Geschichte des Geldes ist die seines Verschwindens. Mit jeder Weiterentwicklung verlor das Geld, und damit auch der Zahlungsverkehr mehr und mehr von seiner materiellen Basis. Auf viele Arten wurde nun das Buchgeld zwischen den Beteiligten (z.B. Kreditinstituten) transportiert. Neben dem klassischen Postweg kamen aufgrund der technischen Entwicklungen (z.B. Telegraphie, Telefon, Telex) neue Übertragungsmedien hinzu - der Schritt zum elektronischen Zahlungsverkehr war getan. 
  

3.3. Der Euro
Seit dem 1. Januar 1999 Währungseinheit in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Seit dem 1. Januar gibt die Europäische Zentralbank Euro-Banknoten und -münzen (1 Euro = 100 Cent) aus. Die Euro-Noten sind in folgender Stückelung im Umlauf: 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500. Die grobe Ausgestaltung bezieht sich auf Zeitalter und Stile in Europa. Auf der Vorderseite der Noten sind Fenster und Tore sowie die 12 Sterne der Europäischen Union abgebildet; auf der Rückseite werden jeweils Brücken und eine europäische Landkarte gezeigt. Die Münzen lauten auf Euro und Cent und sind wie die Noten in allen Ländern des Euro-Währungsgebietes gültig. Man kann inzwischen in fast jedem Land mit Euro bezahlen bzw. umtauschen.[image: image7.png]
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Neues Überweisungsgesetz


Geldverkehr mit EU-Staaten:					Gilt bereits ab 14.08.1999


Innerdeutsche Überweisungen und Transfers ins sonstige Ausland:	Gilt bereits ab 01.01.2002





Feste Fristen bei Überweisungen: -Transfers in andere EU-Länder		>> 5 Geschäftstage


  -innerdeutsche Transfers			>> 3 Tage


  -Interne Überweisung (Filiale       Filiale)	>> 2 Tage


  -Überweisung innerhalb einer Filiale		>> 1 Tag





Verzögerungen: Summe ist mindestens 6 % zu verzinsen.





„Money-back-Garantie“: Die Bank, die den Kundenauftrag annimmt, haftet, wenn die


  Überweisung den Empfänger nicht erreicht, mit Garantiebetrag von


  maximal 12.500 €.





Informationen: Banken müssen Kunden exakt informieren, wie lange die Überweisung bis zur


       Wertstellung dauert und wie viel die Bank für ihre Dienstleistungen berechnet.





Schiedstelle für Streitigkeiten zwischen Bankkunden und Banken:  Deutsche Bundesbank
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(2) Karteninhaber legt Kreditkarte vor. Dafür erhält er einen Leistungsbeleg.





Vertragsunternehmer


(z.B. Händler)





§








Urteil





		     Gericht wies die Klage ab – Verkäufer muss nicht Schadenersatz leisten. Begründung:





Der Verkäufer hafte nur, wenn er nachweisbar vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Bei normaler Fahrlässigkeit sei der Schaden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen, bei „leichter Fahrlässigkeit“ hafte der Mitarbeiter überhaupt nicht.





Im vorliegenden Fall liege „leichteste Fahrlässigkeit“ vor, somit entfällt die Haftung.








Der Fall





				Der ungedeckte Scheck: Arbeitnehmerhaftung?





Der angestellte Verkäufer eines Autohändlers verkaufte zwei Fahrzeuge gegen zwei Schecks, die sich später als ungedeckt herausstellten.





Der Autohändler verlangte von seinem Verkäufer wegen des Einnahmeausfalls Schadenersatz mit der Begründung, er habe die Zahlungsfähigkeit des Kunden nicht sorgfältig genug überprüft. Der Verkäufer verweigerte die Schadenersatz - leistung, der Händler klagte vor dem Arbeitsgericht.





(1) Kaufvertrag











EC-Karte ist als Zahlungsmittel in Zügen nicht mehr erlaubt


�10. Juni 2004 Bei der Bahn müssen beim Fahrkartenkauf während der Zugfahrt vom 1. August an Bargeld oder die Kreditkarte gezückt werden. Eine Bezahlung mit der EC-Karte ist nicht mehr möglich, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag in Berlin mit. Sie hat sich zu dem Schritt entschlossen, weil durch den Betrug mit EC-Karten in den letzten Monaten Schäden in Millionenhöhe entstanden seien. 


Die Regelung ist vom Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert worden. „So lange nicht zu 100 Prozent garantiert werden kann, daß die Fahrkartenautomaten funktionieren, dürfte es solche Einschränkungen nicht geben“, forderte der Vorsitzende der Organisation, Karl-Peter Neumann. Vor allem junge Menschen hätten in der Regel nur eine EC-Karte, und in ländlichen Regionen seien Kreditkarten weniger verbreitet. Wenn die Fahrkartenautomaten nicht funktionieren, hätten diese Bahnkunden Probleme mit dem Ticketkauf.


Betrug mit EC-Karten war bislang im Zug möglich, weil die Zugbegleiter die Kartendaten nicht während der Fahrt prüfen konnten. Das sei nur im Reisezentrum oder an Automaten möglich. Derzeit werde nicht einmal jede 20. Fahrkarte während der Zugfahrt verkauft und davon würden nur 10 Prozent mit der EC-Karte bezahlt. Es sei im Interesse aller Kunden, wenn der Betrug gestoppt werde, da die Ausfälle auf alle Fahrscheine umgelegt werden müßten. �











Karteninhaber





(3) Der Vertragsunternehmer schickt den Leistungsbeleg an die Kreditkartenorganisation.�Dafür erhält er eine Gutschrift auf seinem Konto (abgl. der Provision).





(4) Karteninhaber erhält Sammelrechnung über die fälligen Zahlungen. �Die Kreditkarten-organisation zieht den fälligen Zahlungsbetrag per Lastschrift ein.





Kreditkartenorganisation


(z. B. Visa)








PAGE  
27
Der Zahlungsverkehr


